
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 06.09.2016 

 Vorlage Nr. 16/0318 

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 19.09.2016 5 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Inklusion 

a) Rahmenbedingungen und Schwerpunkte der schulischen Inklusion am Ratsgym-

nasium 

b) Stand der Umsetzung des Gladbecker Inklusionskonzeptes Schule 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

 

Zu a) 

 

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist am 26.03.2009 für Deutsch-

land in Kraft getreten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat hierauf mit Änderung des Schul-

gesetzes bestimmt, dass die sonderpädagogische Förderung von Kindern und Jugendli-

chen mit Behinderungen in der Regel in der allgemeinen Schule stattfindet. Die Förderung 

der Kinder und Jugendlichen in Förderschulen ist eine alternative schulische Versorgung 

und grundsätzlich nur dann möglich, wenn Eltern die Förderschule wählen. Mit der Ände-

rung des Schulgesetzes zum 01.08.2014 (9. Schulrechtsänderungsgesetz) haben Eltern auf-

bauend ab Klasse 1 bzw. 5 einen Rechtsanspruch auf Aufnahme ihrer behinderten Kinder 

an der allgemeinen Schule. 

 

Die Schulaufsichtsbehörde richtet Gemeinsames Lernen mit Zustimmung des Schulträgers 

an einer allgemeinen Schule ein, wenn die Schule dafür personell und sächlich ausgestattet 

ist oder mit einem vertretbaren Aufwand ausgestattet werden kann.  
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Für die räumliche und sächliche Ausstattung ist der Schulträger zuständig, die Lehrerver-

sorgung wird vom Land sichergestellt.  

 

Auf dem Weg zu einem inklusiven Schulangebot in der Sekundarstufe I wurden ab dem 

Schuljahr 2013/14 am Ratsgymnasium und an der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule integ-

rative Lerngruppen eingerichtet sowie Schulräume entsprechend den Anforderungen der 

Inklusion hergerichtet. Die Verwaltung gibt einen Überblick über die seit Schuljahr 2013/14 

am Ratsgymnasium durchgeführten Maßnahmen zur Umsetzung der schulischen Inklusion.  

 

Der Unterricht wird als Gemeinsames Lernen für Schülerinnen und Schüler mit und ohne 

Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Klassenverband oder in der Lerngruppe 

erteilt.  

 

Das Ratsgymnasium ist mit Beginn des Schuljahres 2016/17 nunmehr in das vierte Jahr des 

Gemeinsamen Lernens gegangen und arbeitet inklusiv bis einschließlich Jahrgangsstufe 8.  

 

Der Leiter des Ratsgymnasiums, Herr Pocha, und eine erfahrene Lehrkraft, Frau La Greca, 

werden in der Sitzung über Rahmenbedingungen und Schwerpunkte der schulischen Inklu-

sion am Ratsgymnasium berichten.  

 

Im Anschluss an den Bericht ist die Besichtigung eines für das Gemeinsame Lernen herge-

richteten Unterrichtsraumes vorgesehen. 

 

 

Zu b) 

 

Die Verwaltung hat dem Schulausschuss mehrfach zur Umsetzung der schulischen Inklusi-

on berichtet. Dem Schulausschuss wurden in der Sitzung am 07.09.2015 Maßnahmen zur 

Prozesssteuerung und –begleitung im Rahmen eines kommunalen Inklusionskonzeptes 

Schule vorgestellt.  

 

Das Konzept beinhaltet verschiedene Module, so  

 

 Fallscout/Inklusionslotsin 

 Fallclearingstelle 

 Schulhelfer/-innen 

 Sonderpädagogisches Beratungszentrum  

 Arbeitskreis „Schulische Inklusion“ 

 

Die Verwaltung wird zum Stand der Umsetzung des Gladbecker Inklusionskonzeptes Schu-

le in der Sitzung berichten. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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 Der Bürgermeister 

i.V. 

 

 

 

 

 

-Rainer Weichelt- 

Erster Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 Schul-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


